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Nr. 15

Erscheint am 1. und 15. jeden Monats.
Abonnement: Jährlich Fr. 3.—, halbjährlich Fr. 1.50.

Ausland: Fr. 4. 20 mit Porto.
Inserate: 30 Cts. die durchgehende Petitzeile.

ZZiickdruckcrci Aschler à Werder, ZZern.

1909

1. August.

Beispiele zu den zehn Geboten.
(Siehe 2. Mvse 20, 1—17.)

Das achte Gebot: „Du sollst kein falsches Zeugnis reden

wider deinen Nächsten." Vers 16.

Ein Vater hatte drei ungeratene Söhne: einen Säufer, einen

Dieb und einen Lügner. Das machte ihm großen Kummer. Da
sagte ihm ein Edelmann: „Wenn man die Katze an den Käse bindet,
so frißt sie ihn nicht." Und dieser Edelmann setzte also den Säufer
über seinen Weinkeller und den Dieb liber seine Gelder. Da wurden
sie der alten Gewohnheit überdrüssig und von ihm glücklich
zurechtgebracht. Nur der Lügner besserte sich nicht, denn er log auch ohne

Nutzen für sich, nur seines Vergnügens wegen. Er hetzte mit seinem

bösen Mund das ganze Haus durcheinander, machte seinem Meister
einen üblen Namen und wußte doch immer die Schuld vou sich weg

auf andere Leute zu wälzen. Da sandte er ihn an seinen Vater zurück
und ließ ihm sagen: „Der Säufer uud der Dieb sind nun
rechtschaffene Männer geworden, aber der Lügner wird des Teufes Livree

(Kleid, Uniform) bis an sein Ende tragen." —
Ein römischer Kaiser wollte einen braven Bürger fangen und

töten lassen. Dieser flüchtete sich in das Haus eines Bischofs. Die
Leute des Kaisers frugen den letzteren, wo er zu finden sei.

„Ich kann nicht lügen," sagte er, „aber den Menschen verraten kann

ich auch nicht". Die Häscher wurden zornig, aber er blieb dabei.

Die Sache kam vor den Kaiser, er rief den Bischof und sagte: „Ich
weiß, daß der Mann in deinem Hause ist, sage sogleich wo!" Der
Bischof sagte: „Tue mir, was du willst. Lügen kann ich nicht, aber

den Menschen verraten auch nicht!" Solche Treue und Wahrhaftigkeit
gefiel dem heidnischen Kaiser wohl, sodaß er den beiden Männern
verzieh, dem Bischof und dem Verfolgten.
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